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MKULNV NRW 
Referat IV-3, Herrn  
Schwannstr. 3 
40190 Düsseldorf 
 
Abfallwirtschaft 

Petrolkoks/Ölpellets 
Erlass vom 12.08.2014; IV-3-958.01 
 
 
Sehr geehrter Herr  
Sie baten um Bericht  zum Sachstand bei der Entsorgung von Petrol-
koks der Fa. .  
Dazu gebe ich folgende Zusammenfassung von wesentlichen Maßnah-
men oder Terminen im Zusammenhang mit dem Vorgang „Einstufung 
der Ölpellets als Produkt zur Verbrennung im Kraftwerk“  der BR Müns-
ter: 
 
22.01.2014: Besprechung mit den Herren Staatsanwälten Herr  
und Herr  zwei Kriminalhauptkommissaren, Frau 

 (immissionsschutzrechtliches Dezernat 53 der BR Münster), als 
für die BP zuständige Dezernentin und  juristische Dezer-
nentin des Dezernats 53 bei der BR Münster. Die Fragen der Ermittler 
zielten darauf ab, wie es zu der derzeitigen Einstufung der betreffenden 
Ölpellets als Produkt zur Verbrennung im Kraftwerk kam. 
 
29.01.14:  u.  von der Fa.  teilten 

 tel. mit, dass die Fa.  Gelsenkirchen die Ölpellets in 
der Vergangenheit als Abfall "Industrieruß (AVV Nr. 061303)" an einen 
Entsorger zur Verwertung abgegeben habe. Dieser Abfall sei als nicht 
gefährlich eingestuft und unterliege somit nicht der Nachweispflicht. Lt. 
Herrn (Rechtsanwalt ) habe der von  beauftragte Entsorger 
die Abfälle offensichtlich nicht ordnungsgemäß entsorgt. Hierzu sei ein 
staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren anhängig. Hinsichtlich der Ge-
fährlichkeit des Abfalls werde z.Zt. eine Abfallanalyse durchgeführt. Herr 

erklärte dazu, dass die BR Münster unverzüglich über das Er-
gebnis der Analysen zu informieren ist und dass dann abhängig vom 
Ergebnis möglicherweise der Abfallschlüssel zu ändern ist. 
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16.04.2014: Besprechung bei der Fa. : Teilnehmer: Frau 
u und Frau  für Dezernat 53 der BR Münster, 

 für Dezernat 52 der BR Münster, Herr Staatsanwalt 
 und Herr Kriminalhauptkommissar  

sowie zwei weitere Vertreter des LANUV als Ermittlungshelfer der StA, 
die Geschäftsführung der BP Ruhröl in Gelsenkirchen und neben fachli-
chen Vertretern auch drei Rechtsanwälte/innen der BP.  
Die abfallrechtliche Einstufung der Pellets nach aktueller Sach- und 
Rechtslage wurde erörtert. Das LANUV ist aufgrund vorliegender Analy-
seergebnisse der Auffassung, dass es sich bei einem nicht spezifikati-
onsgerechten Produkt um Industrieruß, also um Abfall handelt, welcher 
Schadstoffpotential habe, was problematisch sei, wenn die Pellets nicht 
- wie ursprünglich von  vorgesehen - dauerhaft von  abgenom-
men und im Kraftwerk verbrannt werden. 
Weil das LANUV hinsichtlich des Schadstoffpotentials des Materials  
Zweifel an den vorliegenden Deklarationsanalysen hat, verständigten 
sich Herr  und Herr  darauf, dass eine erneute, reprä-
sentative Probenahme durch das LANUV erfolgen soll. Danach solle 
dann eine Neubewertung über die Einstufung durch Dez.52 der BR er-
folgen.  
 
01.08.2014: Schreiben Herr , Dezernat 52 BR Münster ans LA-
NUV mit der Bitte, die Ölpellets für die Einstufung gem. AAV zu analy-
sieren. 
 
Dez. 52 hat eine unangekündigte Probenahme für den 26.09. durch das 
LANUV veranlasst und die Fa. BP aufgefordert die Entsorgungswege 
der Ölpellets anzugeben, die in den letzten 3 Jahren nicht durch  
abgenommen wurden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 




